
Christinenstift

kein Pflegegrad Pflegegrad Pflegegrad Pflegegrad Pflegegrad

Pflegegrad 1 2 3 4 5

Pflegekosten 29,65 € 40,44 € 51,85 € 68,03 € 84,89 € 92,45 €

plus Umlagebetrag 4,32 € 4,32 € 4,32 € 4,32 € 4,32 € 4,32 €

plus Unterkunft   18,07 € 18,07 € 18,07 € 18,07 € 18,07 € 18,07 €

plus Verpflegung 13,92 € 13,92 € 13,92 € 13,92 € 13,92 € 13,92 €

plus Investitionskosten* 11,13 € 11,13 € 11,13 € 11,13 € 11,13 € 11,13 €

Heimentgelt / Tag 77,09 € 87,88 € 99,29 € 115,47 € 132,33 € 139,89 €

plus Einzelzimmerzuschlat 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 €

Heimentgelt / Tag Einzelzimmer 78,21 € 89,00 € 100,41 € 116,59 € 133,45 € 141,01 €

Achtung: Bei keinem Pflegegrad und bei Pflegegrad 1 besteht regulär kein Anspruch auf Kurzzeitpflegeleistungen durch die Pflegekasse. 

Individuell kann aber ein Anspruch bestehen. Bitte kontaktieren Sie deshalb vorher Ihre Pflegekasse. 

Bei Pflegegrad 2 - 5 werden dem gesetzlich versichertem Bewohner lediglich die Unterkunft und Verpflegung (31,99 €/Tag) 

in Rechnung gestellt. Die Pflegekosten und der Umlagebetrag werden mit der Pflegekasse abgerechnet.

Für die Pflegegrade 2-5 trägt das Land NRW die tgl. Investitionskosten (bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss)

in Höhe von 12,25 € (inkl. EZ-Zuschlag 1,12 €) und werden von der Einrichtung der zuständigen Sozialbehörde in Rechnung gestellt.

Wichtig: Wer mit einem vorläufigen PG 2 in die Kurzzeitpflege kommt, wird bis zum Bekanntwerden des endgültigen Pflegegrades mit  

dem Pflegegrad 3 abgerechnet. Eine Rückverrechnung erfolgt nicht.

Unser Heimentgelt für die Kurzzeitpflege pro Tag

Die Pflegekasse zahlt dafür - nach Antragsstellung - max. 1.612 €  ; Verhinderungspflege bedarf der erneuten 

Antragsstellung.
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